
 

 

Preisliste zum Rahmenvertrag 

Anlage 3 zum Pflegevertrag 

Leistungspakete nach §36 SGB XI • Stand 1. Januar 2012 

Rahmenvertrag nach § 89 SGB XI im Land Baden-Württemberg gültig ab 1. 9. 2010 

 

Pflegepaket 

 

Pflegefachkraft 

 

Hauswirtschafterin Ergänzende 
Hilfe 

FSJ/Bundes-
freiwilligen-
dienst 

1. Große Toilette 22,97 EUR 19,69 EUR 15,75 EUR 8,12 EUR 

2. Kleine Toilette 15,33 EUR 13,16 EUR 10,53 EUR 5,39 EUR 

3. Transfer An-/ Auskleiden 8,29 EUR 7,10 EUR 5,68 EUR 2,91 EUR 

4. Hilfe bei der Ausscheidung 10,19 EUR --- --- --- 

5. Einfache Hilfe bei der Ausscheidung --- 8,74 EUR  6,99 EUR  3,60 EUR  

6. Spezielles Lagern 5,10 EUR 4,36 EUR 3,49 EUR --- 

7. Mobilisation 5,10 EUR 4,36 EUR 3,49 EUR --- 

8. Einfache Hilfe bei der Nahrungsaufnahme 5,10 EUR 4,36 EUR 3,49 EUR  1,77 EUR 

9. Umfangreiche Hilfe bei der 
Nahrungsaufnahme 

17,88 EUR 15,31 EUR  12,25 EUR 6,34 EUR  

10. Verabreichung von Sondennahrung 
durch Spritze, Schwerkraft oder Pumpe 

15,69 EUR --- --- --- 

11. Hilfestellung beim Verlassen und 
Wiederaufsuchen der Wohnung 

7,65 EUR* 7,65 EUR* 5,26 EUR* 2,71 EUR* 

12. Zubereitung einer einfachen Mahlzeit 11,25 EUR 11,25 EUR  8,76 EUR 4,49 EUR 

13. Essen auf Rädern/stationärer Mittagstisch 2,44 EUR 2,44 EUR 2,44 EUR 2,44 EUR 

14. Zubereitung einer (i.d.R. warmen) 
Mahlzeit in der Häuslichkeit des 
Pflegebedürftigen 

22,50 EUR 22,50 EUR 17,53 EUR 9,01 EUR 

15. Einkauf/ Besorgungen 6,75 EUR*  6,75 EUR*  5,26 EUR* 2,71 EUR* 

16. Waschen/ Bügeln/ Putzen 6,75 EUR* 6,75 EUR* 5,26 EUR* 2,71 EUR* 

17. Vollständiges Ab- und Beziehen eines 
Bettes  

4,49 EUR 4,49 EUR 3,49 EUR 1,77 EUR 

18. Beheizen 6,75 EUR 6,75 EUR 5,26 EUR 2,71 EUR 

 * Verhinderungspflege § 39 12,00 EUR 12,00 EUR 6,00 EUR 3,00 EUR 

 * Demenzbetreuung § 45 12,00 EUR 12,00 EUR 6,00 EUR 3,00 EUR 

Mit * gekennzeichneten Module werden pro angefangene ¼ Stunde berechnet. 
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Wegekosten 

Für Wegekosten werden pauschal 3,30 EUR pro Hausbesuch in Rechnung gestellt. 

Erhält der Versicherte sowohl Leistungen der Pflegeversicherung als auch Leistungen der 

Krankenversicherung (Behandlungspflege) im gleichen Hausbesuch (Kombileistung), so 

beträgt die Wegepauschale für diesen Hausbesuch nur 1,85 EUR. 

 

In Betreuten Wohnanlagen kann die Wegepauschale pro Tag abgerechnet werden: 

In Pflegestufe I max. 1 x In Pflegestufe II max. 2 x In Pflegestufe III max. 3 x 

 

Nachtzuschlag 

Wird auf Wunsch des Patienten eine Leistung in der Zeit von 20 Uhr bis 6 Uhr erbracht, 

wird pro Hausbesuch ein Zuschlag von 2,08 EUR berechnet. 

 

Sonn- und Feiertagszuschlag 

Wird auf Wunsch eine Leistung an Sonn- und Feiertagen erbracht, wird pro Hausbesuch ein 

Zuschlag von 2,15 EUR berechnet. 

 

Mehraufwand für den notwendigen Einsatz einer zweiten Pflegeperson 

Der Einsatz einer zweiten Pflegeperson ist zusätzlich mit der Hälfte des Preises der 

erbrachten Leistungspakete zu vergüten. Im Falle des Einsatzes einer ZDL als Pflegekraft 

beträgt der Zuschlag 30 Prozent des Preises der erbrachten Leistungspakete 

 

Altenpflegeausbildungs-Umlage 

Aufgrund einer gesetzlichen Regelung des Landes Baden-Württemberg muss für jeden 

Hausbesuch eine Altenpflegeausbildungs-Umlage berechnet werden. Diese beträgt zur Zeit 

0,40 EUR pro Hausbesuch und wird für die Pflegepakete 1-11 zusätzlich zu den Gebühren 

in Rechnung gestellt. 
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Investitionskostenzuschlag 

Der Investitionskostenzuschlag beträgt pro Hausbesuch 1,00 EUR. Es werden täglich 

höchstens 2 Investitionskostenzuschläge berechnet (maximal 2,00 EUR täglich). Der 

Investitionskostenzuschlag ist vom Versicherten privat zu erstatten. Eine Verrechnung mit 

der Sachleistung/ Pflegegeld der Pflegeversicherung ist nicht möglich. Sie erhalten über 

den Investitionskostenzuschlag eine monatliche Rechnung. 

 

Bei Beträgen unter 10 EUR pro Monat wird die Rechnung einmal im Quartal zugesandt. 
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